
Antragauf ÄnderungderWahlordnungvonAlexanderZand(Brandt-ZandListe)

§9WahlhelferinnenundWahlhelfer

Bisher:

(2)DerWahlausschussbzw.dieFachbereichswahlleitungteilt dieWahlhelferinnenundWahlhelfer
fürdieeinzelnenUrnensoein,dasszujederZeit, zuderanderUrnegewähltwerdenkann,
mindestenszweiWahlhelferinnenoderWahlhelfer jeeineUrnebeaufsichtigen.Dabei darf vonjeder
StuPa-ListehöchstenseinKandidat bzw.eineKandidatinundhöchstenseinKandidat bzw.eine
KandidatinfürdieFachschaftsvorständedieUrnebeaufsichtigen.

Neu:

(2)DerWahlausschussbzw.dieFachbereichswahlleitungteilt dieWahlhelferinnenundWahlhelfer
fürdieeinzelnenUrnensoein,dasszujederZeit, zuderanderUrnegewähltwerdenkann,
mindestenszweiWahlhelferinnenoderWahlhelfer jeeineUrnebeaufsichtigen.Dabei darf vonjeder
StuPa-ListehöchstenseinKandidat bzw.eineKandidatindieUrnebeaufsichtigen.Solltenaneiner
UrnemehrereKandidatenbzw.KandidatinnenfürdieFachschaftsvorständedieWahl beaufsichtigen,
musszusätzlichmindestenseinNicht-Kandidat dieUrnemit-beaufsichtigen.


